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Antwort 
der Bundesregierung 

auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten Nicole Gohlke, Jutta Krellmann,  
Dr. Petra Sitte, weiterer Abgeordneter und der Fraktion DIE LINKE. 
– Drucksache 19/7509 – 

Unfallversicherungsschutz Promovierender (Nachfrage zur Antwort der 
Bundesregierung auf die Kleine Anfrage auf Bundestagsdrucksache 19/3665) 

V o r b e m e r k u n g  d e r  F r a g e s t e l l e r  

Promovierende sind im Rahmen ihrer promotionsbezogenen Tätigkeit sehr un-
terschiedlich und den Regelungen verschiedener Versicherungsträger entspre-
chend, zum Teil aber auch gar nicht versicherungstechnisch abgesichert (vgl. 
Bundestagsdrucksache 17/9639). Die diesbezüglichen Hinweise und Warnun-
gen von Verbänden erreichen bei Weitem nicht alle Beteiligten (Promovierende, 
Hochschulen, Professorinnen und Professoren). In Einzelfällen muss immer 
wieder gerichtlich geklärt werden, ob oder welchen Unfallversicherungsschutz 
verunglückte Promovierende genießen.  

In ihrer Antwort auf die Kleine Anfrage zu diesem Thema (Bundestagsdrucksa-
che 19/3665) hat die Bundesregierung nach Ansicht der Fragesteller relevante 
Einzelheiten ausgelassen, die hiermit nachgefragt werden sollen. 

1. Welche der in der Antwort zu den Fragen 7 bis 10 (Bundestagsdrucksache 
19/3665) erwähnten Unfallversicherungsträger bilden die Mehrheit der in 
Betracht kommenden Unfallversicherungsträger der öffentlichen Hand (Un-
fallkassen), die den angesprochenen Personenkreis der Promovierenden 
durch ihre Satzungsbestimmungen auf Grundlage des § 3 Absatz 1 Num-
mer 2 des Siebten Buches Sozialgesetzbuch (SGB VII) erfassen? 

2. Welche Bundesländer bzw. Regionen werden durch diese Mehrheit der Un-
fallversicherungsträger abgedeckt, und welche nicht? 
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3. Welche sind die zwei in der Antwort zu den Fragen 7 bis 10 (Bundestags-
drucksache 19/3665) erwähnten Versicherungsträger, bei denen dieser sat-
zungsmäßige Versicherungsschutz auf der Unternehmensseite von einem 
Antrag der Unternehmen abhängig ist? 

Die Fragen 1 bis 3 werden gemeinsam beantwortet. 

Im Land Brandenburg erfasst die dortige Unfallkasse den angesprochenen Perso-
nenkreis der Promovierenden nicht in ihren Satzungsbestimmungen. In Nord-
rhein-Westfalen ist diese Tätigkeit in Unternehmen, für die die Unfallkasse Nord-
rhein-Westfalen zuständig ist, grundsätzlich nicht versichert mit der bei Antwort 
zu Frage 4 dargestellten Ausnahme, wenn die entsprechende Tätigkeit auf den 
Hochschulstätten erfolgt. In Mecklenburg-Vorpommern und im Saarland können 
die Tätigkeiten versichert sein. Nach den Satzungen dieser beiden Unfallkassen 
ist die Versicherung aber von einem Antrag der Unternehmen abhängig. In den 
übrigen Ländern erfassen die jeweiligen Unfallversicherungsträger in ihren Sat-
zungen den angesprochenen Personenkreis der Promovierenden. 

4. Bei welchen zwei in der Antwort zu den Fragen 7 bis 10 (Bundestagsdruck-
sache 19/3665) erwähnten Unfallkassen ist die Satzungsbestimmung so ge-
staltet, dass der angesprochene Personenkreis der Promovierenden nicht da-
runter subsumiert werden kann? 

Die Unfallkasse Brandenburg hat keine Bestimmung über satzungsmäßigen Ver-
sicherungsschutz für den angesprochenen Personenkreis der Promovierenden. 
Die Unfallkasse Nordrhein-Westfalen versichert Doktoranden etc. auf der Stätte 
der ihr zugehörigen Hochschulen, nicht aber auf anderen Unternehmensstätten. 

5. Welche gewerblichen Berufsgenossenschaften machen nach Kenntnis der 
Bundesregierung von der Möglichkeit Gebrauch, Promovierende kraft Sat-
zung in ihren Unfallversicherungsschutz aufzunehmen (vgl. Antwort zu den 
Fragen 8 und 9 auf Bundestagsdrucksache 17/9639 und Antwort zu den Fra-
gen 7 bis 10 auf Bundestagsdrucksache 19/3665)? 

Die Berufsgenossenschaft Energie Textil Elektro Medienerzeugnisse (BG  
ETEM) und die Berufsgenossenschaft Rohstoffe und chemische Industrie (BG 
RCI) haben von der Möglichkeit Gebrauch gemacht, Promovierende kraft Sat-
zung in ihren Unfallversicherungsschutz aufzunehmen. Bei der BG ETEM sind 
alle Besucher der Unternehmensstätte versichert (Ausnahme: Kundinnen und 
Kunden während des Aufenthalts in öffentlich zugänglichen Ladenlokalen oder 
ähnlichen Räumen). Bei der BG RCI sind nur bestimmte Personenkreise versi-
chert, dazu zählen Besucher der Unternehmensstätten als „Diplomanden/Diplo-
mandinnen, Doktoranden/Doktorandinnen sowie zur Vorbereitung auf eine im 
Rahmen einer Aus- oder Fortbildung abzulegende Prüfung oder zu ähnlichen 
Zwecken“.  
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